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1. Ausgangslage 

Mit dem Entscheid Nr. 82 vom 14. November 2024 des kantonalen Departments für Bau und 

Umwelt (DBU) wurde die Ortsplanungsrevision der Gemeinde Schönholzerswilen genehmigt. 

Im Genehmigungsentscheid wurden Vorbehalte bezüglich der Abbauzone, der Naturschutzzone 

im Wald und der Naturschutzzone im Gewässer angebracht. 

Die Vorbehalte bei der Abbauzone beziehen sich darauf, dass die Gemeinde nicht eine reine Ab-

bauzone, sondern eine kombinierte kommunale Nutzungszone «Abbau- und Deponiezone» aus-

scheiden soll. Auch wenn der kantonale Zonenkatalog eine solche kombinierte Zone nicht vor-

sieht, erachtet diese der Kanton als zweckmässig, um den Betrieb der bestehenden Grube 

Altegg, welcher sowohl den Lehmabbau als auch die Wiederauffüllung vorsieht, auf Stufe Bau-

reglement abzudecken. Die entsprechende Ergänzung wird mit der vorliegenden Änderung voll-

zogen. 

Bezüglich der Naturschutzzone im Wald und Naturschutzzone im Gewässer sind diese nicht 

mehr als Grundnutzungszonen, sondern als überlagernde Zonen im Zonenplan und Bauregle-

ment aufzuführen. Zudem hat das Amt für Umwelt neue Musterbestimmungen für die Natur-

schutzzone im Gewässer entworfen, welche ebenfalls nun angewendet werden sollen. Dieser 

Wechsel in der Zonenkategorie und die Ergänzung der Bestimmungen im Baureglement werden 

mit dieser Änderung vollzogen. 

2. Änderungen 

2.1 Ergänzung Abbauzone zu Abbau- und Deponiezone 

 

Auszug Baureglement – rot markiert die Änderungen 

 

 

Ausschnitt Legende Zonenplan – rot markiert die Änderungen 

 

Die roten Textelemente im Baureglement werden zu den Bestimmungen der bestehenden Ab-

bauzone hinzugefügt. Der Wortlaut entspricht dabei der Formulierung aus § 17 «Deponiezonen» 

der Verordnung zum kantonalen Planungs- und Baugesetz. 

Beim Zonenplan musste lediglich in der Legende des Zonenplans die Abbauzone zur Abbau- und 

Deponiezone umbenannt werden, damit Zonenplan und Baureglement miteinander korrespon-

dieren. Die ausgeschiedene Fläche im Zonenplan ändert sich nicht. 
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2.2 Änderung Naturschutzzone im Wald, Naturschutzzone im Gewässer 

 

Auszug Baureglement – rot markiert die Änderungen 

 

 

Ausschnitt Zonenplan – rot markiert die Änderungen 

 

Die Naturschutzzone, die Naturschutzzone im Wald und die Naturschutzzone im Gewässer wa-

ren im Baureglement der Genehmigungsvorlage in Artikel 13 zusammengefasst und im Zonen-

plan alle drei Naturschutzzonen als Schutzzonen aufgeführt. 

Gemäss Rückmeldung seitens Kanton können innerhalb des Waldes und der Gewässer keine 

Grundnutzungszonen ausgeschieden werden. Daher wurde die Gemeinde angewiesen, die Na-

turschutzzone im Wald und die Naturschutzzone im Gewässer als überlagernde Zone auszu-

scheiden. Entsprechend werden mit dieser Änderung neu die beiden Zonen bei den überlagern-

den Zonen im Zonenplan und Baureglement aufgeführt. 

Zudem sollen gesonderte Baureglementsbestimmungen für die beiden Zonen im Wald und Ge-

wässer eingeführt werden, da die allgemeinen Bestimmungen zur Naturschutzzone aus der kan-

tonalen Verordnung zum Planungs- und Baugesetz zu unspezifisch seien. Das kantonale Forst-

amt und das Amt für Umwelt haben daher neue Musterbestimmungen für die Naturschutzzone 

im Wald und die Naturschutzzone im Gewässer erarbeitet, welche zu übernehmen sind. 
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Nachfolgend die beiden separaten Artikeln mit den neuen Musterbestimmungen seitens Kanton: 

 

 

Die ausgeschiedenen Flächen im Zonenplan ändern sich nicht. 
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3. Verfahren 

Mit den vorliegenden Änderungen sollen Pendenzen aus dem Genehmigungsentscheid der Orts-

planungsrevision erledigt werden. Es handelt sich lediglich um geringfügige Änderungen, als 

Nachführung aus dem Genehmigungsentscheid der Ortsplanungsrevision. 

Gemäss § 4 Abs. 2 PBG können geringfügige Änderungen von Zonenplan und Baureglement 

durch die Gemeindebehörde beschlossen werden. Diese Änderungen sind nach Erledigung der 

Einsprachen der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten, wenn es fünf Prozent der Stimmberech-

tigten während der Auflagefrist beim Gemeinderat verlangen. 

 

Die von den Änderungen betroffenen Grundeigentümer werden vor der öffentlichen Auflage 

durch die Gemeindebehörde über die Änderungen informiert und die Grundeigentümer haben 

die Möglichkeit, sich zu den Änderungen zu äussern. 

 

Der Gemeinderatsbeschluss erfolgte am ………………. Die öffentliche Auflage der Änderungen am 

Zonenplan und Baureglement findet vom ……………… bis ……………… statt. 

Einsprachen sind während der Auflagefrist ……………… eingegangen. Auch das fakultative Refe-

rendum wurde ……………… ergriffen. 
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